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Ostergruß 2022 
Liebe Umkircherinnen und Umkircher, 

auch in Umkirch hat der Frühling in den letzten Tagen endlich 
Einzug gehalten. Überall zeigen bunte Frühlingsblumen, Knospen 
und frisches Grün den Aufbruch der Natur. 
Nach dem Ende der Karwoche feiern wir Christen das bedeutends-
te Fest im Jahreskreis, das Osterfest. Dieses Auferstehungsfest ist 
eine Feier der Hoffnung. 

In dieser Zeit, die vom Nachrichtengeschehen und dem Krieg in der 
Ukraine geprägt ist, ist Hoffnung das einzige, was wir im Moment 
haben. Wir sind zuversichtlich, weil wir tagtäglich sehen, wie groß 
die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger 
auch hier in Umkirch ist. An dieser Stelle möchte ich allen Helferin-
nen und Helfern für ihr hohes Engagement danken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen auch im Namen des 
Gemeinderates und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung ein schönes Osterfest und erholsame Osterfei-
ertage. 
Ihr 

Walter Laub, Bürgermeister 
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Osterbrote und Holzofenbrot 
von der Umkircher Mühle 
Nach dem tollen Erfolg mit 
den Hefehasen und Holz-
ofenbroten für die Ukraine 
gibt es nun auch den bes-
ten Grund für einen Oster-
spaziergang am Ostersams-
tag zur Mühle in Umkirch: 
unser unermüdliches Back-
team wird wieder Oster-
brote backen, die bereits 
im letzten Jahr so gut an-
kamen. Auch Holzofenbrot 
wird im Angebot sein. 

Beides verkaufen wir am Ostersamstag 16. April ab 17:00 direkt 
an der Mühle - diesmal ohne Vorbestellung, und getreu dem 
Motto “wer zuerst kommt mahlt zuerst”. Es gibt nur eine limi-
tierte Menge, und wir bitten Sie bereits jetzt um Verständnis, 
dass wir keine Groß- oder Sammeleinkäufe bedienen können. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Mühle und darauf, vie-
len Umkircher Haushalten und Familien ein Osterbrot mit in 
die Osternacht zu geben. Bitte schauen Sie sich auch auf un-
serer Internetseite https://www.muehle-umkirch.de um. Wir 
werden dort in Echtzeit über die “Bestände” an Broten berich-
ten, und auch melden wenn die Brote ausverkauft sind. 

Frohe Ostern und Glück zu, 
Ihr Vorstand des Mühlenvereins 

Für Sie aktuell im neuen VHS-Programm! 
Sportkurse für Ihre Gesundheit bei der VHS Umkirch 
Ausgewählte und spannende Kurse:   

Qigong - Meditation in Bewegung 
Anja Ludwig-Kastilan, Qigong-Lehrerin 
Die sanften, harmonischen Ausdrucksformen des Qigong sind 
wertvoll für die Erhaltung unserer Gesundheit. Sie steigern die 
Vitalität, kräftigen das Immunsystem und regen die Selbst-
heilungskräfte von Körper, Geist und Seele an; der Gleichge-
wichtssinn, wie auch unsere Beweglichkeit werden gefördert.   
Deren regelmäßige Ausübung führt außerdem zu einem Zu-
wachs an Gelassenheit, zu mehr Freude am Sein und trägt zur 
Erlangung einer tiefen inneren Ruhe bei.  Die Kursstunden be-
ginnen mit Lockerungsübungen für Muskulatur und Gelenke, 
gehen über in eine Trainingsphase, in der verschiedene Aus-
drucksformen gezeigt und geübt werden und schließen mit 
einer geführten, bewegten Qigong-Meditation. 
V301.050 
Termin:  Mittwoch, 04. Mai 2022, 
20:00 - 21:15 Uhr 
Dauer:  10 Termine 
Kosten: € 75,- 
Kursort: Kultur- und Vereins-
haus, 2. OG, Raum 33 
  
  
Parkour-Workshop für die ganze Familie 
Daniel Armbrüster 
Parkour ist die Kunst der effi  zienten Fortbewegung. Im Park-
our fi nden wir neue Wege, entwickeln das Auge des Parkour-
läufers, wir passen uns der Umgebung an, wir bewegen uns 
kreativ und geschmeidig. ab 6 Jahren, bis 60 Jahre. 
V301.750 
Termin:  Samstag, 14. Mai 2022, 14:00 - 16:00 Uhr 
Dauer:  1 Termin 
Kosten: € 20,- 
Kursort: Turn- und Festhalle 
V301.770 
Termin:  Samstag, 25. Juni 2022, 
14:00 - 16:00 Uhr 
Dauer:  1 Termin 
Kosten: € 20,- 
Kursort: Turn- und Festhalle 
    
  
Nordic Walking am Abend 
Anastasia Abakumova 
Haben Sie Lust, draußen Sport zu machen? Nordic Walking ist 
die Sportart für alle Jahreszeiten, geeignet für alle Altersgrup-
pen, mit oder ohne Vorkenntnisse. 
Ein schonendes Herz-Kreislauftraining verbessert die Konditi-
on und die Beweglichkeit, stärkt Oberkörper-und Beinmusku-
latur, löst Verspannungen und fördert die Durchblutung. 
V302.110 
Termin:  Donnerstag, 23. Juni 
2022, 17:00 - 18:15 Uhr 
Dauer:  5 Termine 
Kosten: € 35, - 
Kursort: Parkplatz Turn- und 
Festhalle 

79224 Umkirch, Vinzenz-Kremp-Weg 1
Telefon: (07665) 50518, Telefax: (07665) 50539
E-Mail: vhs@umkirch.de, Homepage: www.vhsumkirch.de

Mühlenbrote
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Wohnraum für Flüchtlinge  
aus der Ukraine gesucht 
In Folge des Einmarsches russischer Truppen in die Ukrai-
ne ist mit einem erhöhten Flüchtlingszustrom der ukraini-
schen Zivilbevölkerung nach Deutschland zu rechnen. 
Die Gemeinde Umkirch wird dafür gemeindeeigene 
Wohnungen, sofern dies möglich ist, zur Verfügung stel-
len. Bürgermeister Walter Laub bittet darüber hinaus 
alle  Mitbürgerinnen und Mitbürger, ebenfalls Wohn-
raum für Flüchtlinge aus dem ukrainischen Kriegsge-
biet zur Verfügung zu stellen. 
Was in der Ukraine geschieht ist eine humanitäre Katastro-
phe. Aktuell wissen wir noch nicht, was an Flüchtlingsströ-
men auf uns zu kommt. Dennoch sollten wir bereit für die 
Aufnahme sein und unsere Solidarität mit den vom Krieg 
betroffenen Menschen zeigen. 

Freie Wohnungen werden von der Gemeinde angemie-
tet. Zuverlässige Mietzahlungen sind dadurch stets ge-
währleistet.  
Wir möchten an die Hilfsbereitschaft und die Solidarität der 
Umkircher Bürgerinnen und Bürger appellieren. Wenn Sie 
Eigentümer einer leer stehenden Wohnung oder eines leer 
stehenden Hauses sind oder in den kommenden Monaten 
in Ihrem Haus Wohnraum frei wird und Sie bereit sind, die-
sen zur Aufnahme von Flüchtlingen zu vermieten, wären 
wir Ihnen für eine Kontaktaufnahme sehr dankbar. 
Bitte melden Sie sich auf dem Rathaus bei Herrn Haupt-
amtsleiter Marcus Wieland (Telefon 505-11, E-Mail 
m.wieland@umkirch.de oder bei Frau Diana Burger 
(Telefon 505-14, E-Mail d.burger@umkirch.de).  

Herzlichen Dank! 
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch   

Deutsch-Sprachkurse für Geflüchtete aus 
der Ukraine 
V404.200 Deutsch als Zweit-/Fremdsprache (A1) für 
Flüchtlinge 
Sie haben Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenom-
men, oder kennen jemanden der aus der Ukraine geflüch-
tet ist? Die Volkshochschule Umkirch bietet kurzfristig zu-
sätzliche Deutschkurse an, um Geflüchtete aus der Ukraine 
schnell und unkompliziert beim Ankommen in der Region 
und der Integration zu unterstützen. 
  
Der Deutschkurs für Anfänger mit Grundkenntnissen des 
Lateinischen Alphabetes  startet ab dem 27.04.2022. Der 
Kurs findet immer mittwochs von 10:00 - 12:15 Uhr statt.   Die 
Teilnahme ist für die geflüchteten Menschen kostenfrei! 
  
Anmelden können Sie sich auf unserer Website 
www.vhsumkirch.de, telefonisch 07665/505-16 bzw. 505-18 
oder per Mail an vhs@umkirch.de.   

Bei Rückfragen können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden! 
  
Ihre VHS Umkirch   

Informationen für  
geflüchtete Menschen  
aus der Ukraine 

Alle wichtigen Informationen für geflüchtete Menschen aus 
der Ukraine finden sich unter folgendem Link des Landrat-
samts Breisgau-Hochschwarzwald. 
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/ 
Breisgau-Hochschwarzwald/Start.html 
  
Auch das Integrationsmanagement und die Sozialbera-
tung der Gemeinde stehen für Hilfestellungen zur Verfügung:  
• Integrationsmanagement, Frau Judith Penkert-Tchitnga

Telefon: 07665 50517; E-Mail:  
judith.penkert-tchitnga@caritas-bh.de  

• Sozialberatung, Frau Jana Hübner 
Telefon: 07665 50519; E-Mail: J.Huebner@umkirch.de 

  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine  
Das Netzwerk aus DRK Ortsverein, Flüchtlingshelferkreis 
und Gemeindeverwaltung ist aktuell dabei, die Aufnahme 
geflüchteter Menschen vorzubereiten.
 
Gerne informieren wir Sie über unsere Aktivitäten: 
• Für die bereits in Umkirch wohnenden ukrainischen Bür-

ger hat der erste Willkommens-Kaffee am letzten Mitt-
woch im Bürgersaal stattgefunden.

• Außerdem wurde mit einem Deutsch-Sprachkurs be-
gonnen.

• Es werden Gutscheine an die Flüchtlinge verteilt, damit 
sie Dinge für den täglichen Bedarf einkaufen können.

   
Um diese und weitere Aktivitäten zu ermöglichen, sind wir 
auf Ihre Geldspenden angewiesen. Diese können vielsei-
tig eingesetzt werden und lassen sich zielgerichtet für die 
Flüchtlinge nutzen. Unser Spendenkonto lautet: 
DRK Umkirch  
IBAN DE51680900000053975828 
BIC GENODE61FR1 
Stichwort: „Soforthilfe Ukraine“ 
  
Für die bereits erhaltenen Spenden bedanken wir uns 
ganz herzlich bei Ihnen. 
  
Zu guter Letzt:  
Wir benötigen eine Waschmaschine  für eine Flüchtlings-
unterkunft. 
Bitte melden Sie sich bei Frau Diana Burger im Bürgerbüro 
der Gemeinde:
Tel. 07665/50514 oder per E-Mail d.burger@umkirch.de.
 
Weitere Informationen erhalten Sie im nächsten Nachrich-
tenblatt. 

Ihr Flüchtlingshelferkreis 

info@drk-umkirch.de 
www.drk-umkirch.de

Tanzkreis ab 50, freitags 9:30 Uhr, Bürgersaal 0761 445464

Bewegungstreff im Freien,
donnerstags 16:00 Uhr Gutshofplatz 
anschließend Radfahren oder Spaziergang 7468 und 99445

Gedächtnistraining, dienstags 10:00 Uhr

Rotkreuzraum 8849

Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.
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Gut�c�e��akt��� i��Fr��l���  
Die zahlreichen Spendeneinnahmen aus der Aktion Weih-
nachtswunsch machen es möglich, dass wir nun im Frühling 
2022 eine weitere Aktion organisieren können. Da die letzten 
Monate bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern von Ver-
zicht, Sorgen und Einsamkeit geprägt waren und viele Geschäf-
te, Freizeit-oder Kultureinrichtungen ums Überleben kämpfen 
mussten, möchten wir gerne eine Gutscheinaktion starten. 
Möglich sind Eintrittsgutscheine für Museen, Theater, Klet-
terparks, Trampolinhallen, Schwimmbäder, Kinos, die Schau-
inslandbahn und ähnliches. Ebenso ist es möglich Gutschei-
ne von Geschäften und Gastronomiebetrieben in Umkirch 
zu erhalten. Sie fi nden am Ende dieses Artikels eine Liste mit 
den möglichen Einrichtungen. 
Angesprochen sind Bürgerinnen und Bürger in Umkirch, 
die nur eine kleine Rente beziehen, Menschen, die Arbeits-
losengeld, Wohngeld, Asylbewerberleistungen oder andere 
Sozialleistungen vom Jobcenter oder Landratsamt erhalten, 
sowie Familien, die sich in fi nanzieller Not befi nden. 

Wunschaufnahme:
am Mittwoch, 20. April, 
zwischen 14 und 18 Uhr  
Ort: Bürgersaal der 
Gemeinde Umkirch, 
Hauptstraße 3, 79224 Umkirch 
  
Bitte bringen Sie hierfür Ihren Personalausweis und Ihren 
Leistungsnachweis/Rentenbescheid mit. Hilfreich ist es 
außerdem, wenn Sie sich vorab für einen Gutschein entschei-
den, sodass die Wunschaufnahme am Tag selber nicht zu lan-
ge dauert. Sollte es Ihnen, bspw. aus gesundheitlichen Grün-
den, nicht möglich sein in den Bürgersaal zu kommen, dann 
melden Sie sich bitte bei Jana Hübner, Sozialberatung der Ge-
meindeverwaltung Umkirch, um einen Termin zu vereinbaren 
(Tel. 07665/505-19 oder per E-Mail an j.huebner@umkirch.de) 
Die Kinder können ihre Wünsche auch aufmalen oder ein 
kurzes Frühlingsgedicht schreiben. Die kleinen Kunstwerke 
werden dann an die Pfl egeeinrichtungen in Umkirch verteilt, 
damit auch die Seniorinnen und Senioren eine kleine Freude 
zum Frühlingsbeginn erhalten. 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine 
Spendenaktion handelt und kein Rechtsanspruch auf die Er-
füllung der Wünsche besteht. Wir bitten um Verständnis. 
Gemeindeverwaltung Umkirch 
Jana Hübner (Sozialberatung und Seniorenarbeit) 
   
Für folgende Einrichtungen können Sie sich einen Gut-
schein wünschen:
• Theater Freiburg
• Kino Freiburg
• Thermalbad Freiburg
• Städtische Museen Freiburg
• Schwimmbäder Freiburg
• Schauinslandbahn (z.B. mit Frühstück)
• MuseumsBergwerk Schauinsland 
• IndoorSpielplatz Kinder Galaxie Freiburg
• Kletterpark Kenzingen/Bombach
• Kletterhalle Impulsiv Emmendingen
• Bowling in Freiburg
• Trampolinpark Kenzingen
• Geschäfte und Gastronomiebetriebe in Umkirch 

Aufnahme Ihres Kindes in 
der Kindertagesstätte im KiZ  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
die Vorbereitung und Planungen für das Kindergartenjahr 
2022/2023 laufen bereits in vollen Zügen. Um einen vollständi-
gen Überblick zu erhalten, welche Kinder im kommenden Kin-
dergartenjahr in der KiTa betreut werden sollen, möchten wir Sie 
bitten, das auf der Homepage der Gemeinde hinterlegte Anmel-
deformular auszufüllen (www.umkirch.de/de/
Leben-in-Umkirch/Kinder-und-Jugendliche/Kinderbetreuung). 

Bitte geben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens 
22.04.2022 in der KiTa ab (KiTA-Leitung Frau Rupp-Kappler). Nur 
dann kann Ihr Betreuungswunsch berücksichtigt werden. Sofern 
Sie das Anmeldeformular nicht abgeben, geht die KiTa davon 
aus, dass Sie keinen Betreuungsplatz im neuen Kindergartenjahr 
benötigen. Bei einer nachträglichen Bedarfsanmeldung kann Ih-
nen kein Platz zugsichert werden. 

Wir bitten um Beachtung. 

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Antigen-Schnelltests  
Die Durchführung von Antigen-Schnelltests wird angebo-
ten durch: 
Apotheke am Gutshof,  Hauptstraße 9, 79224 Umkirch
• Testzeiten in der Apotheke:

Montag bis Freitag: 08.30 – 18.00 Uhr 
Samstag: 09.00 – 12.30 Uhr

• Bitte um Voranmeldung:
Persönlich oder telefonisch: Tel. 07665/51 626. 
Mail: gutshof.apo.umkirch@pharma-online.de 
Online: https://apothekeamgutshof.de 

  
Teststelle im Gutshof (Kosmetikstudio La Milena), 
Hauptstr. 3, 79224 Umkirch
• Testzeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00-17:30 – Pause: 12:00-15:00 
Freitag: 08:00-17:00 – Pause: 12:00-15:00  
Samstag: 10:00-15:00 Sonntag: 12:00-15:00 

Sonderöff nungszeiten: 
15.04.2022: Geschlossen 
16.04.2022: 10:00 - 14:00 
17.04.2022: 10:00 - 14:00 
18.04.2022: 10:00 - 14:00 
     
• Mit oder ohne Voranmeldung:

Online: 
https://safe4all.testapp24.de/schnelltest-termin/safe4all 

  
Teststation Heuboden, Am Gansacker 3-6, 79224 Umkirch
• Öff nungszeiten:

letzter Termin 15 Min. vor Schließung 
Mo-So 10-20 Uhr 
Terminbuchung unter https://coronacheck-sued.de 

   
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 
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B II/2  
Benutzungs- und Gebührensatzung  

für den Grillplatz  der Gemeinde Umkirch 
Der Gemeinderat der Gemeinde Umkirch hat am 11.04.2022 
aufgrund der §§ 4 und 10 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und der §§ 2, 13 und 14 des Kommunalab-
gabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) folgende Benut-
zungs- und Gebührensatzung für den Grillplatz der Gemeinde 
Umkirch beschlossen. 
  

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Benutzungs- und Gebührensatzung gilt für den Grillplatz 
der Gemeinde Umkirch. 

§ 2 
Zweck der Einrichtung 

Der Grillplatz steht im Eigentum der Gemeinde Umkirch und ist 
eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde im Sinne von § 10 
Abs. 2 GemO. Er dient kulturellen, sozialen und geselligen Zwe-
cken der Einwohner der Gemeinde Umkirch und ihnen gleich-
gestellten Personen und Personenvereinigungen. Der Grillplatz 
kann nur an volljährige Personen vermietet werden. 

§ 3 
Nutzungsberechtigte und Art der Nutzung

1.  Der Kreis der Nutzungsberechtigten umfasst:
 1.  Einwohner der Gemeinde Umkirch,
 2.  in Umkirch ansässige juristische Personen und nicht 

rechtsfähige Personenvereinigungen, insbesondere ört-
liche Vereine,

 c)   Personen, die in Umkirch ein Gewerbe betreiben und 
nicht in Umkirch wohnen.

2.  Auswärtigen natürlichen sowie juristischen Personen und 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen kann die Benut-
zung gestattet werden.

3.  Veranstaltungen, bei denen zu befürchten ist, dass sie die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung, den religiösen oder politi-
schen Frieden gefährden, sind ausgeschlossen.

 
§ 4 

Verwaltung des Grillplatzes

1.  Der Grillplatz wird von der Gemeindeverwaltung der Ge-
meinde Umkirch verwaltet.

2.  Der Bürgermeister bzw. dessen Beauftragter üben das Haus-
recht aus. Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten.

   
§ 5 

Benutzung

1.  Die Überlassung des Grillplatzes erfolgt auf Antrag durch schrift-
lichen Vertrag (Benutzungsvertrag) zwischen der Gemeinde und 
dem Veranstalter. Mündliche Terminabsprachen und Nebenab-
reden sind unverbindlich und begründen keinerlei Rechte.

2.  Anträge auf Überlassung des Grillplatzes sind schriftlich bei 
der Gemeindeverwaltung – Bürgerbüro –, Vinzenz-Kremp-
Weg 1, 79224 Umkirch einzureichen. Ein Rechtsanspruch auf 
Überlassung des Grillplatzes besteht nicht.

3.  Für den Antrag ist das von der Gemeindeverwaltung Umkirch 
vorbereitete Formblatt zu verwenden. Aus dem Antrag müs-
sen hervorgehen:

 a)  Anschrift des Veranstalters und des Ansprechpartners, 
 b)  Tag und Dauer der Veranstaltung.
4.  Liegen mehrere Überlassungsanträge für denselben Termin 

vor, gilt – sofern keine Einigung zwischen den Antragstellern 
möglich ist – die Reihenfolge des Eingangs der Anträge.

5.  Die Überlassung des Grillplatzes erfolgt erst nach Abschluss des 
Überlassungsvertrags und Zahlung der Benutzungsgebühr.

6.  Bei der jährlichen Terminfestlegung mit den Vereinen und 
Institutionen in der Gemeinde können diese Termine vormer-
ken lassen. Erst danach besteht die Möglichkeit für Termin-
vormerkungen durch andere Gruppen und Privatpersonen.

7.  Eine Weiter- oder Untervermietung sowie ein Abschluss des 
Benutzungsvertrages für Dritte ist nicht zulässig.

 
§ 6 

Rücktritt vom Benutzungsvertrag

1.  Der Veranstalter kann vom Benutzungsvertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt ist mindestens zwei Wochen vor dem Veran-
staltungstermin der Gemeindeverwaltung – Bürgerbüro – 
schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall entstehen keine Kosten.

2.  Tritt der Veranstalter später zurück, so hat er 25 v.H. der fest-
gesetzten Gebühr zu zahlen, sofern der Grillplatz für diesen 
Termin nicht anderweitig vergeben werden kann.

3.  Die Gemeinde kann vom Benutzungsvertrag zurücktreten, 
wenn der Nutzer seinen Verpflichtungen aus dieser Benutzungs- 
und Gebührensatzung oder dem Benutzungsvertrag nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. Ersatzansprüche sind in diesem 
Fall ausgeschlossen; eine Entschädigung erfolgt nicht.

 
§ 7 

Benutzungsbestimmungen

1.  Der Veranstalter trägt die alleinige Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablauf seiner Veran-
staltung. Er hat auf seine Kosten alle erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen zu treffen, die ordnungsbehördlichen und 
feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten sowie etwaig 
erforderliche behördliche Genehmigungen einzuholen. Bei 
öffentlichen Veranstaltungen ist gegebenenfalls eine Wirt-
schaftserlaubnis bei der Gemeindeverwaltung zu beantra-
gen. 

2.  Der Veranstalter muss während der Veranstaltung auf dem 
Grillplatz erreichbar sein, da sich die Gemeinde vorbehält, 
jederzeit Kontrollen zur Einhaltung der Grillplatzrichtlinien 
vorzunehmen.

3.  Es dürfen nur Veranstaltungen im privaten Rahmen für ei-
gene Zwecke ausgeführt werden. Öffentliche Einladungen, 
sei es durch Soziale Medien, Zeitungsannoncen, Plakate, An-
zeigen im Internet, Flugblätter o.ä., sowie das Verlangen von 
Eintritt ist nicht gestattet. Außerdem darf bei der Veranstal-
tung keine Gewinnerzielung beabsichtigt sein. Die kosten-
pflichtige Ausgabe von Verzehr- und Getränkegutscheinen 
zur Refinanzierung der eigenen Auslagen ist ebenso unter-
sagt. Örtliche Vereine können von diesen Regelungen durch 
die Gemeindeverwaltung befreit werden.

4.  Der Veranstalter ist für die Einhaltung aller öffentlich-recht-
lichen Vorschriften verantwortlich. Die Bestimmungen des 
Jugendschutzes sind einzuhalten.

5.  Der Schlüssel für den Grillplatz kann vor Benutzung, mit Ab-
gabe der Kaution in Höhe von € 100,00, während der Öff-
nungszeiten bei der Gemeindeverwaltung – Bürgerbüro – in 
Empfang genommen werden.

6.  Die Abnahme erfolgt um 10.00 Uhr am Tag nach der Benut-
zung (samstags bereits um 9.00 Uhr) oder nach Absprache 
mit der Gemeindeverwaltung um 19.00 Uhr am Tag der Be-
nutzung. Der Veranstalter (oder ein Vertreter) muss zu diesem 
Zeitpunkt anwesend sein. Wird der Grillplatz nicht fristgerecht 
freigegeben, kann ihn die Gemeinde auf Kosten des Benut-
zers/Veranstalters räumen und in Ordnung bringen lassen. 
Der Benutzer/Veranstalter haftet für den durch den Verzug 
evtl. entstehenden Schaden: der Verzug und die genaue Ab-
nahmeuhrzeit werden durch den abnehmenden Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung schriftlich festgehalten und unter-
schrieben. In diesen Fällen muss auch der Veranstalter die Ab-
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nahme unterschreiben (Verzugsaufwand: ab 15 Minuten 25 
Euro, ab 30 Minuten 50 Euro, ab 45 Minuten 75 Euro, ab einer 
Stunde 100 Euro, d.h. voller Einbehalt der Kaution.

7.  Es ist darauf zu achten, dass jegliche Brandgefahr am Grill-
platz verhindert wird. Holz und Holzkohle sind mitzubrin-
gen. Das Sammeln von Brennmaterial in der Umgebung ist 
nicht gestattet.

8.  Das Anbringen von Nägeln, Schrauben und Reißnägeln an 
den Aufbauten ist nicht erlaubt. Bauliche Veränderungen, 
insbesondere der elektrischen Anlagen, sind strengstens 
untersagt.

9.  Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass die Bewohner an-
grenzender Wohngebiete keinen Lärmbelästigungen aus-
gesetzt sind. Insbesondere nach 20.00 Uhr (bei Vermietun-
gen von Sonntag bis Donnerstag) bzw. nach 22.00 Uhr (bei 
Vermietungen an Freitagen und Samstagen) ist zwingend 
darauf zu achten, dass durch Gesang und den Betrieb von 
Tonwiedergabegeräten sowie von  Musikinstrumenten Stö-
rungen der Nachbarschaft ausgeschlossen werden. Dies gilt 
auch für Verstärkeranlagen, die aus einem Fahrzeug heraus 
betrieben werden und außerhalb des Fahrzeuges wahrge-
nommen werden können.

10.  Das Abbrennen von Pyrotechnik ist nicht erlaubt.
11.  Auf dem Grillplatz ist kein Geschirr vorhanden. Die Benut-

zung von Einweggeschirr auf dem Grillplatz ist nicht gestat-
tet. Anfallender Müll ist auf ein Minimum zu reduzieren. Das 
Verbrennen von Müll ist strengstens untersagt. Sperrige Ge-
genstände (z.B. Scherben eines Polterabends) sind selbst zu 
entsorgen. Bei Nichteinhaltung wird der Abfall kostenpflich-
tig von der Gemeinde entsorgt. Toilettenpapier ist mitzu-
bringen.

12.  Nach Benutzung ist der Grillplatz aufzuräumen und in einen 
ordnungsgemäßen  Zustand zu versetzen. Die Grillstellen 
sind zu säubern und die Asche in die vorgesehenen Behäl-
ter zu füllen (keine heiße Asche in den Wald schütten). Die 
Toilettenanlagen und der Küchenraum einschließlich der 
Einrichtung (Spülbecken und Kühlschränke) sind gründlich 
nass zu reinigen.

13.  Beim Verlassen des Grillplatzes hat sich der Veranstalter da-
von zu überzeugen, dass sämtliche Wasserhähne abgestellt 
sind und die Beleuchtungsanlage außer Betrieb ist.

14.  Das Übernachten auf dem Grillplatz ist nicht gestattet.
15.  Die Gemeindeverwaltung ist berechtigt, die sofortige Räu-

mung und Rückgabe des Grillplatzes zu fordern, wenn ge-
gen die Benutzungsbestimmungen verstoßen werden oder 
ein Verstoß zu befürchten ist. Der Anspruch der Gemeinde 
auf die festgesetzte Gebühr bleibt davon unberührt.

  Schadensersatzansprüche gegen die Gemeinde Umkirch 
sind für die Fälle der Räumung ausgeschlossen. Im Übrigen 
behält sich die Gemeindeverwaltung vor, die missbräuchli-
che Nutzung mit einer Vertragsstrafe von € 100,00 zu ahn-
den (Verrechnung mit der Kaution).

16.  Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen 
die Richtlinie kann die Gemeindeverwaltung die Benutzung 
des Grillplatzes für eine bestimmte Zeitdauer oder auf Dauer 
untersagen.

 
§ 8 

Haftung

1.  Die Gemeinde überlässt den Grillplatz in einem benutzungs-
fähigen Zustand. Während des Nutzungszeitraumes obliegt 
dem Veranstalter die Verkehrssicherungspflicht für den 
Grillplatz. Er hat diese vor Beginn der Veranstaltung auf die 
Verkehrssicherheit zu überprüfen und für die Aufrechterhal-
tung dieses Zustandes bis zum Ende der Überlassungszeit 
Sorge zu tragen.

2.  Der Veranstalter haftet für Schäden oder Unfälle, die im Zu-
sammenhang mit einem Verstoß gegen die ihm obliegende 
Verkehrssicherungspflicht entstehen und stellt die Gemein-

de insoweit ausdrücklich von Ansprüchen Dritter frei. Der 
angerichtete Schaden ist umgehend der Gemeindeverwal-
tung oder dessen Beauftragten zu melden. Der Wert der 
beschädigten Gegenstände ist der Gemeinde Umkirch zu 
ersetzen. 

3.  Das Benutzen des Grillplatzes erfolgt ausschließlich auf 
Gefahr des Veranstalters. Dieser übernimmt für die Dauer 
der Veranstaltung einschließlich Vorbereitungszeiten und 
Nacharbeiten die verschuldensunabhängige Haftung für 
alle Personen- und Sachschäden, die der Veranstalter, des-
sen Beauftragte, Mitglieder oder sonstige Veranstaltungs-
teilnehmer bei der Benutzung verursachen. Der Veranstalter 
stellt die Gemeinde von Schadenersatzansprüchen Dritter 
frei.

4.  Die Gemeinde ist berechtigt, die im Zusammenhang mit der 
Überlassung entstandenen Schäden auf Kosten des Nutzers 
beseitigen zu lassen.

5.  Die Gemeinde haftet nur für Schäden, die aus baulichen 
Mängeln entstanden sind und die sie zu vertreten hat.

 
§ 9 

Benutzungsgebühren und Kaution

1.  Die Gemeinde erhebt für die Benutzung des Grillplatzes eine 
Benutzungsgebühr in Höhe von € 150,00. Bei Ausfall der 
Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Rückerstattung 
der Gebühr. Bei Veranstaltungen, die tagsüber stattfinden 
und vor 19.00 Uhr enden, beträgt die Benutzungsgebühr € 
50,00.  In den Gebühren sind die Kosten für Strom, Wasser 
und Abwasser enthalten.

2.  An gemeinnützige Vereine mit Sitz in Umkirch wird der Grill-
platz einmal jährlich gebührenfrei vermietet.

3.  Veranstaltungen von Vereinsjugendgruppen aus Umkirch 
bis 18 Jahre sowie Veranstaltungen der Umkircher Grund-
schule und der Kindergärten sind gebührenfrei.

4.  Für die Überlassung des Grillplatzes wird zusätzlich zu dem 
ggf. zu erhebenden Gebühren eine Kaution in Höhe von € 
100,00 erhoben (bei Schlüsselübergabe). Eventuelle Schä-
den oder zusätzlich notwendig werdende Reinigungskos-
ten werden mit der Kaution verrechnet. Die Kaution wird 
zurückerstattet, wenn der Gemeindebauhof die ordnungs-
gemäße Abnahme bestätigt.

5.  Die Benutzungsgebühr ist bei Vertragsabschluss im Voraus 
zu bezahlen.

 
§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Benutzungs- und Gebührensatzung tritt am Tage ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Richtlinien vom 21.01.1991, zuletzt geändert am 16.05.2011, au-
ßer Kraft. 
  
Hinweis:    
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
  
Ausgefertigt! 
Umkirch,  12.04.2022 
  
Walter Laub 
Bürgermeister 
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Schutz vor Radon in Baden-Württemberg
LUBW informiert im April online 
Wir bitten die Redaktionen in ihren Medien auf den kommenden 
kostenlosen Informationstermin der Landesanstalt zum Innen-
raumschadstoff Radon hinzuweisen. 

Baden-Württemberg/Karlsruhe.  Die Radon-Beratungsstelle 
der LUBW informiert Bürgerinnen und Bürger in Baden-Würt-
temberg zum Thema Radon. Per E-Mail und Telefon kann sich 
Jeder und Jede kostenlos an die Radon-Beratungsstelle wenden. 
Die Information der Bevölkerung ist wichtig, da nur wenige Men-
schen über den krebserregenden Innenraumschadstoff Radon 
Bescheid wissen.  

Radon zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs 
Radon ist ein nicht wahrnehmbares Gas, das überall im Boden 
vorkommen kann. Sammelt es sich in Innenräumen an, kann es 
gefährlich für die Gesundheit werden. Nach Rauchen ist Radon 
die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Ein Schutz vor Ra-
don ist jedoch möglich, beispielsweise durch Lüften. Auch tech-
nische Lösungen helfen, die Radonmenge in Innenräumen zu 
senken. Dazu gehören beispielsweise der Einbau einer Lüftungs-
anlage oder zusätzliche Abdichtungen am oder im Gebäude. 
Durch eine einfache und kostengünstige Radonmessung findet 
man heraus, ob Maßnahmen zum Schutz vor Radon angezeigt 
sind. 

Weitere Informationen zum Thema Radon erhalten Sie:
• bei der Radonberatungsstelle der LUBW Landesanstalt für Um-

welt Baden-Württemberg unter www.radon.lubw.de.
• in der Pressemitteilung der LUBW: 

Keller und Erdgeschoss auf Radon überprüfen 
03.08.2021 In Radonvorsorgegebieten für Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber ein Muss

 

 

ZITAT DER WOCHE
Das Wichtigste ist - dein Leben zu genießen - 

glücklich zu sein - das ist alles, was zählt. 

Audrev Hepburn 

Gemeinde Umkirch
Landkreis 
Breisgau-
Hochschwarzwald

Die Gemeinde Umkirch sucht 
zum nächstmöglichen Zeit-
punkt 

einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin für die Bereiche 

ELEKTRIK, HAUSTECHNIK,  
GEBÄUDEMANAGEMENT (m/w/d)

Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:
•   Unterhaltung und Instandsetzung elektrotechnischer 

und haustechnischer Anlagen (Brandschutzeinrichtun-
gen, Elektroverteiler, Sicherheitsbeleuchtung, digitale 
Schließanlagen, MSR-Technik, Zähler, EMA sowie der 
Straßenbeleuchtung)

•   Mitarbeit im Bereich Gebäudemanagement und Haus-
meisterdienste

•   Auf- und Abbau bei Veranstaltungen 
•   Unterstützung des Bauamts bei technischen Fragen, 

Wahrnehmung von Ortsterminen, Einholen von Ange-
boten sowie bei der Schadensabwicklung

•   Mitarbeit in der 24h-Bereitschaft der Gemeinde Umkirch
•   Mitarbeit bei allgemeinen Bauhofarbeiten sowie beim 

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wir erwarten: 
•   eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker der 

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik oder ei-
nen vergleichbaren Abschluss  

•   Technisches Grundverständnis
•   Flexibilität und Mobilität, freundliches Auftreten sowie 

Teamfähigkeit
•   Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen
•   EDV-Kenntnisse im Bereich MS-Office-Anwendungen; 

Erfahrungen mit digitalen (Programm-)Lösungen sind 
wünschenswert

•   ein Führerschein mindestens der Klasse B bzw. der Klas-
se C1E ist von Vorteil

Wir bieten: 
•  eine unbefristete Vollzeitstelle sowie eine Vergütung 

nach dem TVöD 
•   einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeits-

platz
•  fachbezogene Aus- und Fortbildungen
•   die Vorteile eines öffentlichen Arbeitgebers und die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie (Teilnahme am berufli-
chen Gesundheitsprogramm Hansefit und JobRad)

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre 
Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, in-
klusive einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse bis 
Freitag, 06.05.2022 an die Gemeindeverwaltung Umkirch, 
Vinzenz-Kremp-Weg 1, 79224 Umkirch. Gerne nehmen wir 
Ihre Bewerbung auch per Mail entgegen:  
PABewerbung@umkirch.de.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Müllerschön 
unter 07665 50530 gerne zur Verfügung.

Mehr über die Gemeinde Umkirch finden Sie auch unter 
www.umkirch.de.
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SPERRMÜLLBÖRSE 
Im Nachrichtenblatt werden gut erhaltene, 
noch gebrauchsfähige Gegenstände veröf-
fentlicht. Wer etwas über die Sperrmüllbörse 
zu verschenken hat, kann dies der Gemein-
deverwaltung vor dem Redaktionsschluss 
(Dienstag 12.00 Uhr) gerne mitteilen. 
Vielen Dank.
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 
  
nachrichtenblatt@umkirch.de

Im Nachrichtenblatt werden gut erhaltene, 
noch gebrauchsfähige Gegenstände veröf-
fentlicht. Wer etwas über die Sperrmüllbörse 
zu verschenken hat, kann dies der Gemein-
deverwaltung vor dem Redaktionsschluss 
(Dienstag 12.00 Uhr) gerne mitteilen. 

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

nachrichtenblatt@umkirch.denachrichtenblatt@umkirch.de

Dienstag 19.04.2022 Restmüll 

Mittwoch, 20.04.2022 Gelber Sack 

Donnerstag, 21.04.2022 Biotonne 
 

Ö� nungszeiten
der Gemeinde-
bücherei Umkirch   

Franz-Heitzler-Weg 8, 79224 Umkirch,  Tel.: 07665 / 93739-20
e-mail: Gemeindebuecherei@kiz-umkirch.de
https://www.umkirch.de/de/Leben-in-Umkirch/
Freizeit-und-Kultur/Bücherei

Dienstag: 15.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch: 10.00 – 13.00 Uhr und 
 15.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag: 10.00 – 13.00 Uhr  und
 16.00 – 18.00 Uhr
In den Schulferien:
Dienstag 15.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch: 15.00 – 19.00 Uhr

Besuch der Gemeindebücherei  
Der Besuch der Gemeindebücherei ist zu den gewohnten Öff -
nungszeiten und ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. 

Bitte beachten Sie beim Besuch die folgenden Infektions-
schutzvorgaben:
• zu jeder anderen Person im Haus muss ein Mindestab-

stand von 1,5 Metern eingehalten werden, auch auf We-
gen und in Warteschlangen.

• die persönliche Hygiene ist zu wahren und die bereitge-
stellten Desinfektionsmöglichkeiten sind zu nutzen.

• während des gesamten Aufenthalts in der Bücherei ist 
eine FFP2-Maske zu tragen, die Sie am Sitzplatz abneh-
men dürfen.

 
Besuchen Sie uns in aller Ruhe, das Bücherei-Team freut sich 
über Ihren Besuch! 
Ihre Gemeindebücherei Umkirch 

Öff nungszeiten Juze 19.04.-22.04. 2022    

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
14.00      
15.00

geschlossen 15.00-20.00 
Uhr

15-20 Uhr 
o� ener Tre� 15-20 Uhr MG I & II 

14.30-17:3016.00
17.00
18.00

O� ener Tre�  
Jugendliche

O� ener Tre�  
Jugendliche  O� ener Tre�  

Kids
18.00-20.00 
O� ener Tre� 

19.00
20.00
21.00

Kinder- und Jugendzentrum  
Umkirch
Franz-Heitzler-Weg 4, 79224 Umkirch
Ansprechpartner: Hannah Heinz-Fischer und
Jan Stapperfenne
E-Mail: jugend-umkirch@web.de
Facebook: Juze Umkirch
Tel. 07665 972431; Handy 0151 58868287

Umkircher
Wochenmarkt

samstags 
von 7:30 - 12:30 Uhr

auf dem Gutshof

WochenmarktWochenmarkt

30 - 12:30 Uhr30 - 12:30 Uhr

79224 Umkirch, Vinzenz-Kremp-Weg 1
Telefon: (07665) 50518, Telefax: (07665) 50539
E-Mail: vhs@umkirch.de, Homepage: www.vhsumkirch.de

Corona-Regelungen für die VHS Umkirch 
Das Land Baden-Württemberg hat am 01.04.2022 eine neue 
Corona-Verordnung verkündet, die am 03.04.2022 in Kraft 
getreten ist. Aufgrund des neuen Infektionsschutzgesetzes 
entfallen in dieser Verordnung die bisherigen Regelungen für 
den vhs-Betrieb. Auch für Volkshochschulen gelten jedoch die 
allgemeinen Regelungen in § 2 der Corona-Verordnung:

• das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m
• ausreichende Reinigung und Hygiene
• das Tragen einer medizinischen oder Atemschutzmas-

ke (FFP 2 oder vergleichbar) in öff entlich zugänglichen 
geschlossenen Räumen, wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann

• regelmäßiges Lüften
 
Weitere aktuelle Informationen fi nden Sie unter: Aktuelle In-
fos zu Corona: Baden-Württemberg.de 
(www.baden-wuerttemberg.de). Nutzen 
Sie bei Fragen unseren Telefonservice 
07665 / 505-16 oder 505-18 
oder vhs@umkirch.de.  
Ihr Team der VHS Umkirch 
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Muffinverkauf  
für ukrainische  
Kinder in Umkirch 
An zwei Tagen wurden die großen 
Pausen an der Grundschule Umkirch 
durch leckere Muffins versüßt. 

Der Verkaufsstand der Klasse 3b auf dem Schulhof war bereits 
nach 15 Minuten ausverkauft, so dass beim nächsten Mal mit ei-
ner weitaus größeren Menge kalkuliert wird. 

Das Rechnen mit Geld passte zur letzten Unterrichtseinheit in 
Mathe. Die Kinder übten sich in Verkaufsgesprächen und so wur-
den einige Verkaufstalente entdeckt. 

Die Klasse 1a nahm mit ihrem riesigen Muffin-Angebot den 
Großteil der Spendensumme ein. Auch hier standen die Schüle-
rinnen und Schüler mit großer Freude hinter dem Verkaufstand. 

Aufgrund des Regens am Verkaufstag fand der Verkauf im Ge-
bäude statt, was die Erstklässler aber nicht davon abhielt, einen 
Rekordumsatz zu verbuchen. 

Insgesamt gehen 300 Euro an das DRK Umkirch für die Unterstüt-
zung der Flüchtlinge vor Ort. Frau Heitzler und Herr Wangerin 
nahmen die Spende stellvertretend entgegen. 

Digitale Veranstaltung: 
Apps auf Rezept  
Sogenannte Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind 
Apps, die auf Rezept ausgestellt werden können. Was kön-
nen diese Apps ganz konkret? Kann man ihnen vertrauen? 
Wo liegen deren Grenzen? 

Und was muss ich tun, um ein Rezept für eine Gesundheits-
App zu erhalten? Diese und viele weitere Fragen werden in 
dem Vortrag erläutert. 
  
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Volkshoch-
schulverband Baden-Württemberg, dem Landesmedienzen-
trum Baden-Württemberg und dem Netzwerk Sii statt. 
  
Wie nehmen Sie an der Veranstaltung teil?  
Die Veranstaltung wird live übertragen und Sie können Ihre 
Fragen stellen. Wir laden Sie herzlich ein, sich aktiv zu betei-
ligen. Eine Teilnahme ist über Ihren Computer, Laptop, Ihr 
Tablet oder Smartphone möglich. Sie benötigen lediglich 
einen Lautsprecher oder Kopfhörer. 

Die Zugangsdaten werden Ihnen nach Anmeldung mitge-
teilt. 
  
Kursnummer: V301.560 
Datum: Dienstag, 17.05.2022, 17.00 – 18.00 Uhr   
Ort: Online, bequem bei Ihnen Zuhause  
Referent:  Marcel Weigand, Leiter für digitale Transfor-

mation, Unabhängige Patientenberatung, 
Deutschland  

  
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes gesund-
altern@bw statt und wird gefördert durch das Ministerium 
für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-
Württemberg. Weitere Informationen finden Sie unter www.
gesundaltern-bw.de. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung, online über unsere 
Homepage www.vhsumkirch.de, telefonisch (Tel: 505-18, 
-16) oder persönlich zu unseren Öffnungszeiten im Rathaus. 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme. 
Ihre VHS-Umkirch 
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Wir verstehen uns blind 
– Höchstleistungen 
ohne Augenlicht 

Behindertensport m 
acht Schule 

 
Am 05.04.2022 konnten die Schüler*innen der 3. und 4. Klassen 
der Grundschule Umkirch Erfahrungen im Blindensport und All-
tagstraining für sehbehinderte Menschen sammeln. 

Die Aktion mit dem Badischen Behinderten- und Rehabilitations-
sportverband e.V. fand an drei verschiedenen Stationen in der 
Halle statt. 

Als Referenten führten uns Nico Messinger und Michael Huhn 
(Blindenbiathlon), Jessica Bahr und Rauan Mardli (Goalball) und 
Rolf Abel (Alltags- und Vertrauensübungen) durch einen span-
nenden Vormittag. 
Die Schüler* innen konnten jeweils in einer Doppelstunde im 
Blindenbiathlon (Schießen mit einem Lasergewehr), Goalball 
(Ballspiel für blinde und sehbehinderte Menschen) und im All-
tagstraining (Blindenschrift, Geldscheine erkennen etc.) Erfah-
rungen sammeln. 
Durch diese Aktion wurden Hemmungen und Unsicherheiten 
im Umgang mit sehbehinderten Menschen abgebaut und die 
Kinder lernten vielfältige Sportmöglichkeiten für Menschen mit 
Sehbehinderung kennen. Die Kinder waren begeistert, welche 
besonderen Leistungen erbracht werden können- auch im Alltag. 
Im Mittelpunkt standen dabei das aktive Miteinander und der 
Spaß an der Bewegung. 

Im Alltagstraining konnten verschiedene Erfahrungen im Um-
gang mit der Blindenschrift oder im gegenseitigen Führen ge-
macht werden. Diese Übungen sensibilisierten die Schüler*innen 
für die Herausforderungen von sehbehinderten und blinden 
Menschen im Alltag. 

Beim Goalball spielen zeigten sich die Kinder sehr beeindruckt, 
dass man mithilfe des Gehörs, die Bewegungen des Balles (im 
Inneren des Balles befindet sich eine Glocke) nachvollziehen 
und somit Tore verhindern kann. Beim Blindenbiathlon konnten 
die Schüler*innen unter Anleitung im Schießstand mittels eines 
akustischen Signals, mit dem Gehör einen Treffer vollziehen.   
Für die Schüler*innen und auch für die Lehrkräfte war es eine ein-
malige Erfahrung, nachvollziehen zu können, wie es ist, auf einen 
solchen wichtigen Sinn, wie den Sehsinn, nicht zurückgreifen zu 
können. Die Kinder waren sehr beeindruckt von den sportlichen 
Leitungen der anwesenden Sportler/innen, die in ihren Diszipli-
nen der Nationalmannschaft angehören. 
Der Badische Behinderten- und Rehabilitationssportverband e.V. 
bietet noch weitere Sportarten, wie z.B. Rollstuhlrugby oder -bas-
ketball an. 
Die Grundschule Umkirch bedankt sich für die wertvollen Erfah-
rungen und freut sich bereits auf den nächsten Besuch. 

 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros umkirch@kbz.ekiba.de :
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr
 
Die Vakanzvertretung: Pfarrerin Marika Trautmann, 
March Tel: 1721 marika.trautmann@kbz.ekiba.de
Diakonin Friederike Schilka: friederike.schilka@kbz.ekiba.de 
    
Ende der landesrechtlichen Corona-Bestimmungen 
– Hinweise zum Gottesdienstbesuch 
Die Landes-Corona-Verordnung ist zum 02.04.22 ausgelaufen. 
Angesichts weiterhin hoher Inzidenzen empfiehlt der Evangeli-
sche Oberkirchenrat: 
-   Bitte tragen Sie weiterhin Masken bei Gottesdiensten und Ge-

meindeveranstaltungen. 
-   Halten Sie Abstand, wo dies sinnvoll und möglich ist (ausge-

nommen davon sind natürlich Menschen, die vor oder nach 
dem Gottesdienst engeren Umgang miteinander haben, z.B. 
Familien oder Festgesellschaften). 

Der Kirchengemeinderat berät darüber, welche Maßnahmen bei 
uns vor Ort angebracht sind. Die Ergebnisse werden im nächsten 
Gemeindeblatt veröffentlicht. 
    
Donnerstag, 14.04.2022 - Gründonnerstag 
18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 

Pfarrer i. R. Gerhard Jost 

Freitag, 15.04.2022 - Karfreitag 
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 

Pfarrer i. R. Gerhard Jost
 
Samstag, 16.04.2022 – Ostersamstag 
21.00 Uhr  FIRST SUNDAY Gottesdienst zur Osternacht 

Prädikantin Lydia Rau 

Sonntag, 17.04.2022 - Ostersonntag 
10.00 Uhr  Gottesdienst 

Pfarrerin i. R. Christiane Drape-Müller  

Montag, 18.04.2022 - Ostermontag 
10.00 Uhr  Kleine Osterfeier auf dem Schloßfriedhof, Umkirch 

Pfarrerin Marika Trautmann 

Sonntag, 24.04.2022  
10.00 Uhr  Gottesdienst 

Prädikantin Ulrike Müller 
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GEMEINDEBRIEF
Liebe Mitglieder der Evang. Kirchengemeinde Umkirch,
in diesen Tagen wird der neue Gemeindebrief an Sie ausgetra-
gen. Weitere Exemplare liegen im Evang. Gemeindezentrum aus, 
oder Sie können ihn auf unserer Homepage einsehen. 

Montag, 18.04. 
07:30 Ökumenische Auferstehungsfeier auf dem Friedhof 
Buchheim, 
09:00 Festgottesdienst (Hugstetten) 
10:30 Festgottesdienst mitgestaltet vom Akkordeonverein 
(Eichstetten) 
10:30 Festgottesdienst (Gottenheim) 
17:00 Ostervesper das Abendgebet der Kirche (Bötzingen) 
  
Freitag, 22.04. 
09:00 Eucharistiefeier (Umkirch) 
  
Samstag, 23.04. 
10:00 Erstkommunionfeier der Kinder aus Eichstetten (Got-
tenheim) 
13:00 Erstkommunionfeier der Kinder aus Bötzingen (Gottenheim) 
  
Sonntag, 24.04. 
09:00 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
09:00 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
09:00 Erstkommunionfeier der Kinder aus Buchheim und Neu-
ershausen (Hugstetten) 
10:30 Eucharistiefeier (Umkirch) 
11:30 Erstkommunionfeier  der Kinder aus Holzhausen und 
Hugstetten (Hugstetten) 
11:45 Taufe von Martha Seraphine Tröscher (Umkirch) 
  
MASKENPFLICHT UND ABSTANDSREGELUNG  
BEI GOTTESDIENSTEN 
Für die Gottesdienste in der Kirche gelten neue Regelungen: 
Mitfeiernde ab 6 Jahren müssen weiterhin während des gesam-
ten Gottesdienstes auch am Platz eine FFP2-Maske tragen. Aus-
genommen sind grundsätzlich weiterhin diejenigen, die durch 
ein ärztliches Attest vom Tragen einer Maske befreit sind sowie 
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. Mitfeiernde, die an 
ihrem Platz keine Maske tragen, verzichten aus Rücksicht auf 
andere Mitfeiernde auf Gesang sowie auf lautes Mitbeten. 

Zugleich wird die bisherige Abstandsregelung (Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen) aufgehoben. Eine 
vorherige Sitzplatzreservierung ist nicht mehr möglich. Die 
Mitfeiernden wählen ihren Platz selbst. 
  
INFORMATIONEN AUS UNSERER KIRCHENGEMEINDE 
DER GOTTENHEIMER OSTERWEG– die Osterzeit einmal an-
ders „begehen“! 
Es ist Zeit für neue Wege – das ist ein leicht ausgesprochener 
Satz, aber ihn in die Tat umzusetzen ist oft alles andere als ein-
fach. Da ist es gut, wenn man einen Ort hat, an dem man Kraft 
schöpfen kann. 

Der Gottenheimer Osterweg soll so ein Ort sein - ein interaktiver 
Spazier- und Wanderweg mit Impulsen für den Alltag. 
Vom 17. April (Ostersonntag) bis zum 22. Mai 2022 (Sonntag vor 
Christi Himmelfahrt) gibt es diesmal an zwölf Stationen Impulse 
in Form von Text, Bild und Ton – auch als Anregung für zu Hause. 
Jede Station steht für sich, so dass man sich bei jedem Weg das 
aussuchen kann, was einen gerade anspricht. 

In der Kirche liegt ein Heft mit allen Texten zum Mitnehmen aus. 
Fündig werden Sie auch unter: www.gottenheim.de 
Die passenden QR-Codes befinden sich zusätzlich an den jewei-
ligen Stationen. 

Der Weg beginnt und endet an der katholischen Kirche St. Ste-
phan (Kirchstr. 10), Parkplatzmöglichkeiten sind vorhanden. Es 
gibt einen kurzen (2km) und einen langen (4km) Rundweg, beide 
Strecken sind kinderwagentauglich. 

Wir wünschen viel Freude und viele Entdeckungen auf dem Weg! 

OSTERGARTEN
Besucht uns in unserem Ostergarten im Garten des evang. 
Gemeindezentrums! Rund um Kirche und Jugendraum (im 
Untergeschoß) findet ihr Ostergeschichten, Bastelspaß, 
Raum für Gebet und Ruhe und viele kleine Überraschungen! 
Gemeinsam verkürzen wir uns so die Zeit bis Ostern! Am 
09.04.22 geht es los und bis Ostern wird es immer wieder 
etwas zu entdecken geben!
 
Und das Beste daran: Ihr könnt den Garten besuchen, wann 
immer ihr wollt!

Wir freuen uns auf euch!
Eure Heaventeens und Diakonin Friederike Schilka   

Wochenspruch
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Offenbarung 1,18
 
Es grüßt Sie Ihre Diakonin Friederike Schilka und 
der Kirchengemeinderat. 
  
   
Römisch-Katholische Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665 425300 
 info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Kontaktstelle Umkirch 
Pfarrsekretärin Irmgard Reich 
Die Kontaktstelle ist geschlossen. Sie können Frau Reich per Mail 
oder Telefon erreichen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
  
GOTTESDIENSTE  
Donnerstag, 14.04. 
19:00 Eucharistiefeier - vom letzten Abendmahl (Bötzingen) 
19:00 Eucharistiefeier - vom letzten Abendmahl (Gottenheim) 
19:00 Eucharistiefeier - vom letzten Abendmahl (Hugstetten) 
  
Freitag, 15.04. 
10:30 Kinderkreuzweg Beginn in der Kirche (Holzhausen) 
11:00 Kinderkreuzweg (Gottenheim) 
15:00 Kinderkreuzweg für Erstkommunionkinder und deren Ge-
schwister (Bötzingen, Pfarrschopf) 
15:00 Feier vom Leiden und Sterben Christi (Bötzingen) 
15:00 Feier vom Leiden und Sterben Christi (Gottenheim) 
15:00 Feier vom Leiden und Sterben Christi (Hugstetten) 
15:00 Karfreitagsliturgie (Umkirch) 
  
Samstag, 16.04. 
21:00 Feier der Osternacht (Gottenheim) 
21:00 Feier der Osternacht (Hugstetten) 
  
Sonntag, 17.04. 
05:00 Feier der Osternacht (Bötzingen) 
09:00 Festgottesdienst (Buchheim) 
10:30 Festgottesdienst (Holzhausen) 
10:30 Festgottesdienst (Umkirch) 
18:30 Festgottesdienst (Neuershausen) 
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ERSTKOMMUNION 2022: 
In diesem Jahr können wir wieder die Erstkommunion in der Os-
terzeit feiern. 
Die Erstkommunionkinder aus Umkirch feiern am Samstag, 30. 
April ihre Erstkommunion. 
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien ein wunderschö-
nes Fest der Erstkommunion, an dass sie sich immer gerne erin-
nern werden. 

Die Dankmesse feiern wir am Freitag, 06. Mai um 18 Uhr in unse-
rer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. 
Dazu können gern Gegenstände (Kreuze, Kettchen etc.) die ge-
segnet werden sollen, mitgebracht werden. 

Nachfolgend die Namen der Erstkommunionkinder: 
Lennox Bruggner, Dominik Hunn, Felina Jania, Joshua Jung, Cata-
leya Menzel da Silva, Laura Raimondi, Philipp Raschke 
  
EINLADUNG - Bibelteilen- 
Bibel teilen - Am Anfang war das Wort...  
- Glauben teilen - Leben teilen  
(In ökumenischer Geschwisterlichkeit) 
Das -Bibel teilen- wurde in Südafrika für christliche Gemeinschaf-
ten entwickelt, um das Wort Gottes in das Leben hereinzuholen. 
Im gemeinsamen Hören auf und Sprechen über Gottes Wort ent-
wickelt sich das Bewusstsein, selbst Kirche zu sein und am je ei-
genen Platz – mitten in der Welt – Zeuge für Gottes Liebe zu sein. 
Wir laden Sie herzlich ein, mit anderen zusammen in der Bibel zu 
lesen und die Schriftstelle zu betrachten. 
Schenken Sie sich die Zeit, und begeben wir uns auf die Spuren-
suche nach dem Wort Gottes. 

Auf unserem gemeinsamen Weg, dürfen wir die Fragen stellen: 
 -Was steht in der Schrift- oder -Was lese ich dort- ? 
Lassen wir uns ein auf das -Lebendige Wort Gottes-. 
Geben wir dem -Lebendigen Wort- eine Chance, in unser Herz zu 
fallen und laden wir uns ein, darüber ins Gespräch zu kommen. 
Geben wir dem -Lebendigen Wort- Raum in unserem Leben. 

Herzliche Einladung  
Datum: Mittwoch 11.05.2022 
Uhrzeit: 20:00 Uhr/Bitte Bibel mitbringen. 
Ort: Eichstetten/Pfarrsaal St. Jakobus 
Mit dir selbst hab Geduld – GOTT hat sie auch(Edith Stein) 
Klemens Rodemann 
  
LICHTungen - 
Kirche auf der Landesgarten-
schau in Neuenburg 

Eröffnungstag am 22. April:  18 
Uhr Friedensgebet auf der LICH-
Tung 

Sonntag, 24. April: 15 Uhr Eröff-
nungsgottesdienst mit Landes-
bischöfin Heike Springhart und 
Erzbischof Stephan Burger auf 
der großen Bühne 

Gerne begrüßen wir Sie zu unseren Veranstaltungen: 
Mittagsgebet täglich um 12 Uhr (außer sonntags) und Abendge-
bet täglich um 18 Uhr, am Freitag als Serenade. Jeden Sonntag 
ab dem 1. Mai findet um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst 
statt, dienstags um 16 Uhr ein „Gespräch unterm Nussbaum“ und 
donnerstags um 16 Uhr ein kreatives Angebot zum Mitmachen, 
dazu Kinderprogramm und viele besondere Aktionen. 

Programminfos auf: www.kirche-lgs.de 
oder www.neuenburg2022.de 

Top-Platzierungen für SVNU-SchwimmerInnen  
beim internationalen Pokalschwimmen in Grenzach 
Am 03. April fand nach zweijähriger coronabedingter Pause wie-
der das traditionsreiche Pokalschwimmen in Grenzach-Whylen 
mit 9 deutschen und schweizer Vereinen statt. Der SVNU stellte 
mit nur fünf SchwimmerInnen die kleinste Delegation. Die Trai-
ningssituation für die Umkircher ist nach der Schließung des Ver-
einsbades im Sommer 2020 und des Brandes im Ausweichquar-
tier, dem Freiburger Westbad, weiter schwierig. 
Dessen ungeachtet konnte sich der SVNU sehr gut behaupten. 
Ihren großen Tag hatte die erst 14jährige Victoria Zwick: Sie sieg-
te in ihrer Jahrgangswertung über 50m Freistil und 50m Schmet-
terling und erreichte Platz 3 über 50m Brust. Mit ihrer Zeit von 
0:34,04min über 50m Freistil erschwamm sie sich zudem die bes-
te Jahrgangsleistung aller Teilnehmerinnen im Starterfeld. Weite-
re Top-Platzierungen belegten Eva Maria Ernst über 50m Brust (2. 
/ 0:45,07min), Mahina Schlegel über 100m Brust (3. / 1:32,64min) 
und Klara Goette über 50m Rücken (3. / 0:34,70min). Auch Trainer 
Jens Poppe ließ es sich nicht nehmen wieder für den SVNU ins 
Wasser zu springen. Als ältester Teilnehmer der Veranstaltung er-
schwamm er sich den 2. Platz in der offenen Wertung über 100m 
Schmetterling in beachtlichen 01:06,43min. 

Caritasverband für den Landkreis  
Breisgau-Hochschwarzwald e.V. 
Max-Josef-Metzger-Haus  
Freudige Überraschung für die Bewohnerinnen und Be-
wohner im Max-Josef-Metzger-Haus! 
Post bekamen nun die Bewohnerinnen und Bewohner im 
Seniorenzentrum in Umkirch. Geschrieben hatten Kinder 
der Grundschule Umkirch und Hugstetten. Sie hatten er-
fahren, dass die Bewohner:innen auf Grund von Corona-in-
fektionen keinen Besuch bekommen konnten und in ihren 
Zimmer bleiben mussten. Und so haben sie zusammen mit 
ihrer Religionslehrerin Fr. Buhl Briefe an die ihnen unbekann-
ten Bewohner:innen geschrieben, gemalt und dazu gebas-
telt. In ihren Briefen wünschten die Kinder allen eine gute 
Besserung, alles Gute und viel Segen. Die Freude bei den 
Bewohner:innen über diese unerwartete und schöne Post 
war riesig. Und schnell waren sich alle einig, auch den Kin-
dern einen Dankesbrief zu schreiben. Schon jetzt ein herzli-
ches Dankeschön an die Grundschulkinder und an ihre Leh-
rerin für die wunderschönen Briefe. 

Norbert Baum, Max-Josef-Metzgerhaus Umkirch 
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Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung waren die Staffelwett-
bewerbe. Hier konnten die Umkircher Damen in der technisch 
anspruchsvollen 4x50m Lagenstaffel ihre Vielseitigkeit unter Be-
weis stellen und gewannen ihren Lauf souverän mit einer halben 
Bahn Vorsprung. In der Gesamtwertung belegte die SVNU Staffel 
den sechsten Platz. 
In der Pokalwertung aller teilnehmenden Vereine konnte der 
SVNU auf Grund der kleinen Mannschaft leider nicht mit vorne 
dabei sein; zwei erste Plätze, zwei zweite Plätze und drei Dritte 
Plätze bedeuteten insgesamt Rang sieben. 
Trainer Jens Poppe zeigte sich zufrieden mit den Leistungen: „Ich 
freue mich über die sehr guten Platzierungen der Mädchen – das 
macht Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison.“ 
 
  

Am 05.05.2022 um 19.00 Uhr findet im Proberaum (Mehrzweck-
raum Turn- und Festhalle) unsere Jahreshauptversammlung 
statt. Hierzu möchten wir alle aktiven und passiven Mitglieder 
recht herzlich einladen. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung 

vom 18.09.2020
3. Bericht über die vergangenen Vereinsjahre 2020 & 2021
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des gesamten Vorstandes
7. Auflösen des Vereins
8. Anträge und Verschiedenes
 
Bitte beachtet, dass wir uns bei der Durchführung der Versamm-
lung an die gültige Corona-Verordnung halten müssen. 
Gugge – gud druff ... allez hop ... grapp – grapp ... 
ullah ... mäp ... ja hallo ... hexee! 
  

Aerobic für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Montag von 18.00 - 18.50 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainerin: Nancy Herz 
Judo für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Montag von 19.00 - 20.30 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainer: Dietmar Meiser 
Judo für Kinder 5 - 8 Jahre: 
Donnerstag von 16.45 - 17.45 Uhr für Anfänger 
Trainerin: Nancy Herz 
Judo für Kinder 7 - 14 Jahre: 
Donnerstag von 18.00 - 19.30 Uhr für Anfänger und Fort-
geschrittene 
Trainerin: Nancy Herz 
Aerobic für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Freitag von 18.00 - 18.50 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainerin: Nancy Herz 
Judo für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Freitag von 19.00 - 20.30 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainer: Dietmar Meiser 
Ansprechpartner des JSC Umkirch: 
Cheftrainer: 
Fredy Herz, Telefon 07665-6374, E-Mail: fredyherz@bairbi.de 
1. Vorsitzende: 
Caroline Neuwöhner, Tel.: 07665-9689425, E-Mail: 
clacord@web.de 
Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.jsc-umkirch.de 

=========================================

Einladung zur Mitgliederversammlung des Judo-Sport-
Centrums Umkirch 
Am 22. April 2022, 19 Uhr, findet die Mitgliederversammlung 
in den Räumen des Judo-Sport-Centrums Umkirch, Feld-
bergstr. 7, statt. 

Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung durch unsere Vorsitzende C. Neuwöhner 
2.  Jahresbericht des Vorstandes 
 - Bericht der Vorsitzenden 
   - Bericht des Kassenwartes 
   - Bericht des Sportwartes 
   - Bericht der Jugendleitung 
   - Bericht der Kassenprüfer 
3.  Wahl eines Versammlungsleiters 
4.  Entlastung des Gesamtvorstands 
5.  Neuwahlen 
6.  Anträge 
7.  Sonstiges 

Anträge zur Mitgliederversammlung können bei der 1. Vor-
sitzenden Caroline Neuwöhner, Belchenring 38, 79224 Um-
kirch, über den Briefkasten des Vereins in der Feldbergstr. 7, 
79224 Umkirch oder per Mail an clacord@web.de bis zum 
19.04.2022 eingereicht werden. 

Alle Sportinteressierte, Angehörige, Freunde und Gönner 
sind ebenso herzlich eingeladen. 
Bitte beachten Sie bei allen Veranstaltungen die aktuellen 
Coronaregeln. Danke! 

Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V. 
14.05.2022, 13.00 – 17.00 Uhr 
Haus am Mühlbach – Ambulantes Hilfezentrum 
Hauptstraße 22 in Umkirch 

Tag der offenen Türe  
zum 5-jährigen Jubiläum 

Herzliche Einladung! 

Wir stellen Ihnen unsere Einrichtungen vor und infor-
mieren über aktuelle Entwicklungen in der pflegeri-
schen und medizinischen Versorgung hier in Umkirch.

• Tagespflege
• Ambulante Pflege
• Pflegewohngemeinschaft
 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt – gerne begrüßen wir 
Sie in den Räumen der Tagespflege oder in unserem 
schön gestalteten Demenzgarten. 

Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V. 
07663-8969-200 

Kirchliche Sozialstation
www.sozialstation-boetzingen.de
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Schülerinnen und Schüler sind in der  
Ferienbetreuung unfallversichert 
Schutz besteht bei Maßnahmen der Kommunen und Schulen sowie bei Förderan-
geboten des Landes 
  
Es wird wieder gespielt, gebastelt und gelernt: In den Osterferien bieten die 
Gemeinden, Kommunen und Schulen in Baden-Württemberg zahlreiche Bil-
dungs- und Betreuungsmaßnahmen an. Schülerinnen und Schüler, die diese or-
ganisierten Ferienangebote der Kommunen oder Schulen nutzen, sind über die 
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) gesetzlich unfallversichert. Versiche-
rungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am Förderangebot „Ferienband 
2022“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg.  
  
Die Absicherung bei der Teilnahme an organsierten Bildungs- und Betreuungsmaß-
nahmen der Kommunen und Schulen reicht je nach individuellem Bedarf von einer 
ambulanten oder stationären Versorgung, über Renten-, Pflege-, bis hin zu Teilhabe-
leistungen. 
  
Förderangebot „Ferienband 2022“ umfassend unfallversichert   
Um Kinder und Jugendliche beim Aufholen von coronabedingten Lernrückständen 
zu unterstützen, bietet das Land das  „Ferienband 2022“ an. Durch dieses neue Ange-
bot im Rahmen des Programms „Lernen mit Rückenwind“ ist eine zusätzliche Förde-
rung in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien möglich. Schülerinnen und 
Schüler erhalten im Falle eines Unfalls denselben umfangreichen Schutz, den sie auch 
bei einem Unfall während des Schulbesuchs erhalten. Sie sind dabei sowohl während 
der Teilnahme als auch auf den damit verbundenen, unmittelbaren Wegen kostenfrei 
versichert. Eltern brauchen hierfür keine besondere Versicherung abschließen. 
www.ukbw.de

Vielfältige Chancen  
auch für Jungen 

Am Donnerstag, 28. April, können Jungen 
ab der fünften Schulklasse die vielfältigen 
Chancen einer Ausbildung zum Fachan-
gestellten für Arbeitsmarktdienstleistun-
gen entdecken. 

Dazu haben Auszubildende der Agen-
tur für Arbeit Freiburg ein kreatives 
Programm vorbereitet, das realistische 
Eindrücke vom Beruf und seinen Bedin-
gungen vermittelt. 

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und 
dauert rund vier Stunden. 

Veranstaltungsort ist die Agentur für Ar-
beit Freiburg, Lehener Straße 77. 

Die Anmeldung läuft über den Boys’Day 
Radar (www.boys-day.de/Radar). 

Wer an der Veranstaltung teilnimmt, wird 
von der Schule dazu freigestellt. 
  
„Meist bewerben sich für den Beruf nur Mäd-
chen. Dabei bin ich überzeugt, dass Jungs 
ebenso viel Talent für den Beruf mitbringen, 
ihn aber einfach nicht im Blick haben“,  sagt 
Ausbildungsleiterin Tatjana Herr. 

Ende
 des redaktione� en 

Teils



Haben Sie Freude daran, die Martin-Luther-Kirche in 
Hugstetten für Gottesdienste und Feste vorzuberei-
ten und diese zu begleiten?
Die Ev. Kirchengemeinde March sucht ab 01.05.22 
Kirchendiener (m/w/d) für 5 Std./Wo. 
Bezahlung nach TVÖD. 
Bewerbungen bitte an  
march@kbz.ekiba.de

Diplom-Ingenieur aus Amerika
sucht Wohnung oder Haus in Umkirch und  
Umgebung zu kaufen über  
Postbank Immobilien GmbH | Tel.: 0761/15678-160 

Als Umkircher Familie 
möchten wir gerne in Umkirch wohnen bleiben. 

Suchen deshalb ein Einfamilienhaus/Reihenhaus 
oder Doppelhaushälfte zu kaufen. 

Tel  0151  189 14 13 9 

3 ZiWo in March Holzhausen,  
Hochparterre (EG)
Wfl. 77m², Bj 1977, EBK, Balkon, Gas 110 kWh, 
329.000€ Provision 3,58% Tel:015750711813

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7)
bis 28.04.22 (KW17) gültig.

Unsere Aktionsbedingungen entnehmen Sie 
unter www.primo-stockach.de/aktionen

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.
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Nothilfe
Ukraine
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Ludwig Figlestahler  Bestattungsdienst

† Überführung / Abholung † Erledigung aller Formalitäten
† Aufgeben der Todesanzeige † Organisation der Beerdigung
† individuelle Betreuung † Tag und Nacht erreichbar

Milchstr. 9, 79206 Breisach-Gündlingen, Tel.: 07668/902090, Mobil: 0170/2137708

Markgrafenstube Bötzingen

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!





ZAHNARZTPRAXIS DR. ZIEBOLD
WÜNSCHT FROHE OSTERN

WIR MACHEN URLAUB
VOM 19.04.2022 BIS 22.04.2022

BRUCKMATTEN 29 A    •    79356 EICHSTETTEN
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■ Polizeiposten March-Buchheim, 
 Hauptstr. 3 934293
 Mo.-Fr. 7.30 - 12.00 Uhr + 13.30 - 16.30 Uhr,
 zu den übrigen Zeiten:
 Polizeirevier Breisach, 
 Müllheimerstr. 1 07667 9117-0
■ Polizei 110
■ Feuerwehr 112
 Feuerwehrkommandant 
 Benedikt Tröscher 9477297
 Feuerwehrgerätehaus 938619
■ Bundeseinheitlicher Notruf 
 - für Rettungsdienst 112
 - für Krankentransport 0761/19222

■ Universitäts-Kinderklinik, Freiburg
 Mathildenstr. 1, 79106 Frbg.  0761 27043000

■ Gift Notruf Zentrale 0761 19240

■ Notdienst Bauhof
 Wasser - Wasserversorgung
 Umkirch GmbH
 Bereitschaftsnummer 07665 7896

■ Strom & Gas - 
 Gemeindewerke Umkirch GmbH
 Kundenservice 505-404
 24 h Bereitschafts- und Entstördienst 
 Verbundwarte badenova
 (kostenlos) 0800 2767767

■ Taxi Stern 07641 1212
■ Taxi Schätzle 7397

■ Ozon 0761 77555

■ Rechtsanwalt-Notdienst 0172 7451940
  Rechtsberatung in unaufschiebbaren Straf- 

und Zivilsachen.
 Bereitschaftsdienst täglich 18.00 - 8.00 Uhr,
 an Wochenenden/Feiertagen rund um die Uhr

■ Recyclinghof, Rohrmatten 1 7053
 Öffnungszeiten:
 Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
 Freitag  14.00 - 16.00 Uhr
 Samstag  10.00 - 12.00 Uhr 

■ Grünschnittsammelstelle, Waltershoferstr.
 Öffnungszeiten:
 Mittwoch  14.00 - 16.00 Uhr
 Samstag  10.00 - 13.00 Uhr

■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
■ Notfallpraxis für Erwachsene 116 117
■ Notfallpraxis für Kinder 0761 27115050 

■		Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
 0180 3222 555-41

■		Tierärztlicher  
Notfalldienst  0761 72266

■	Apotheken
Samstag, 16.04.2022: 
Europa-Apotheke, Richard-Müller-Str. 3 C, 
79206 Breisach am Rhein, Tel.: 07667 - 94 20 55   
Sonntag, 17.04.2022: 
Silberberg-Apotheke, Hauptstr. 8, 
79353 Bahlingen am Kaiserstuhl, Tel.: 07663 - 26 41   
Montag, 18.04.2022: 
St. Martins-Apotheke, Fuhrmannsgasse 1, 
79108 Freiburg (Hochdorf ), Tel.: 07665 - 28 24   
Dienstag, 19.04.2022: 
Sonnenberg-Apotheke, Freiburger Str. 8, 
79112 Freiburg (Opfingen), Tel.: 07664 - 15 52   
Mittwoch, 20.04.2022: 
Europa-Apotheke, Richard-Müller-Str. 3 C, 
79206 Breisach am Rhein, Tel.: 07667 - 94 20 55   
Donnerstag, 21.04.2022: 
Bären-Apotheke in der March, Hauptstr. 39, 
79232 March, Breisgau (Buchheim), Tel.: 07665 - 22 52   
Freitag, 22.04.2022: 
Adler-Apotheke in der March, Dorfstr. 1, 
79232 March, Breisgau (Hugstetten), Tel.: 07665 - 93 05 16   
Samstag, 23.04.2022: 
Apotheke am Gutshof, Hauptstr. 9, 
79224 Umkirch, Tel.: 07665 - 5 16 26  

Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich um 08.30 Uhr 

■	Telefonseelsorge 0800 1110111
  vertraulich, anonym, kostenfrei, rund um die Uhr

■ Corona-Informationstelefon 
des Gesundheitsamtes beim  

Landsratsamt Breisgau - Hochschwarzwald 
0761 2187-3003

Auskunftszeiten zwischen 08:00 und 16:00 Uhr

■	Caritasverband
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 ■  Krankheit, Reha, Kur, Risikoschwanger-

schaft, Geburt ...  
Ihre Familie braucht Unterstützung ?

     Kontakt:  0761 8965-451
     cv.familienpflege@caritas-bh.de
         www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de
 ■  Integrationsfachdienst
 NEU: zentrale Telefon-Nr.  0711 25083-2800 
 E-Mail: info.freiburg@ifd.3in.de 
 www.ifd-bw.de
 ■ Seniorenzentrum Max-Josef-Metzger-Haus 
 Brugesstr. 34-38  
 79224 Umkirch 
 Kontakt: 07665 9685430 
 E-Mail: Max-Josef-Metzger-Haus@caritas-bh.de 
 www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

■	Sozialverband VdK 
  - Ortsverband Umkirch
  Interessenvertretung gegenüber der Politik 

und den Sozialgerichten. 
 Mundingerstraße 26 
 79312 Emmendingen 07641 9677627 
 Fax: 07641 9679314 
 www.Vdk-Umkirch.de 
 Email: info@VdK-Umkirch.de
 Ansprechpartner: Peter Schneble 

■		Beratungsstelle für ältere  
Menschen u. deren Angehörige

  Beratung in allen Fragen der ambulanten 
 Altenhilfe, Hauptstraße 25, 
 79268 Bötzingen 07663 9148835

■		Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V.

 Hauptstraße 22, 79224 Umkirch 07663 8969-220
 Häusliche Alten- u. Krankenpflege - 
 Hauswirtschaftliche Versorgung
  „Pflege für schwerstkranke und sterbende Menschen“
  Sprechstunde für Angehörige  

von Menschen mit Demenz  07663 8969-260
 Tagespflege „Am Mühlbach“ 07663-8969-266
 Hauptstraße 22, 79224 Umkirch

■	Regio Pflegedienst Breisgau
 Regio Pflegedienst Breisgau 
 Pflegedienstleitung Frau Susanne Hohmann 
 Snewelinstraße 27 
 Telefon: 07665 9387500 
 www.regio-pflegedienst-breisgau.de

■	Hospizgruppe Umkirch
  Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden 

und deren Angehörigen 0151 24125533

■	  AWO Seniorenwohnanlage  
„Am Herrenwäldele“

 und AWO Stützpunkt Umkirch
 Hausleitung Frau Baumann
 Tel.: 07665-942270, Fax: 07665-942271
 email: wal-umkirch@awo-bhe.de
 Snewelinstr. 27,  79224 Umkirch

■			Selbstverantwortete Pflegewohn-
gruppe Haus am Mühlbach 

 Haupstraße 22 07663 8969 228
 pflegewohngruppe-umkirch.de
 pflegewohngruppe-umkirch@online.de

■	Deutsches Rotes Kreuz  
 Ortsverein Umkirch
 E-Mail: info@drk-umkirch.de
 Homepage: www.drk-umkirch.de
 ■  Nachbarschaftshilfe und Hausnotruf für  

kranke, ältere und behinderte Mitbürger
 01709795762 

 ■  Aktivierender Hausbesuch     0177 6387300 

■	Musikschule im Breisgau e.V.
 Jugend- und Erwachsenenbildung 0761 589891 
 Fax: 0761 589893, Vörstetter Str. 3,
 Postfach 1125, 79190 Gundelfingen

■	Gemeindebücherei Umkirch
 Franz-Heitzler-Weg 8,  9373920
  Di.15.00 - 19.00 Uhr, Mi. 10.00 - 13.00 Uhr u. 15.00 - 

19.00 Uhr, Do. 10.00 - 13.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr

■	Friedhofsamt Umkirch
  Bei Sterbefällen an Wochenenden ist bei der Firma 

Bestattungen Meier, Tel. 0171 9973213 und 07665 
7982, für die Gemeinde ein Notfalldienst eingerichtet. 
Die Anmeldung von Sterbefällen beim Standesamt 
ist am nachfolgenden Werktag oder bei einem Be-
stattungsunternehmen vorzunehmen. Terminabspra-
chen für Bestattungen/Beisetzungen erfolgen jedoch 
ausschließlich über Bestattungen Meier.
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